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Vorwort

Vorwort

Das vorliegende „Arbeitsbuch mit Lernsituationen“ ist abgestimmt auf den kompetenzorientierten Rahmen-
lehrplan für die Ausbildungsberufe

 › Rechtsanwaltsfachangestellter und Rechtsanwaltsfachangestellte

 › Notarfachangestellter und Notarfachangestellte

 › Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte

 › Patentanwaltsfachangestellter und Patentfachanwaltsangestellte.

Die handlungsorientierten Lernsituationen sind ausgerichtet auf die Wissensstände der einzelnen Lernfelder 
des Informationsbandes 1. Ausbildungsjahr. Die Inhalte zielen entsprechend der neuen Lernfeldkonzeption 
didak tisch auf die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompetenz. Ausgerichtet auf den neuen  Lehrplan 
sollen durch die Arbeit an den Lernsituationen alle Phasen einer beruflichen Handlung gedanklich durch-
drungen und vollzogen werden. Dazu enthält das Arbeitsbuch nicht nur umfangreiche Lernsituationen, 
 s ondern auch Vertiefungsaufgaben zu jedem Lernfeld. Die Aufgabenstellungen orientieren sich an der an-
waltlichen Praxis entnommenen Sachverhalten und gewährleisten, dass der Lernende handlungsorientiert 
Lösungen erarbeitet. Dabei sind auch Fragestellungen zur Gebührenabrechnung enthalten, sodass die strin-
gente Bearbeitung eines Mandats ab Auftragserteilung bis Honorierung dargestellt wird. 

Der Band 1 „Arbeitsbuch mit Lernsituationen“ 1. Ausbildungsjahr umfasst die Lernfelder 1– 4 des neuen 
Rahmenlehrplans:

Lernfeld 1: Beruf und Ausbildungsbetrieb präsentieren
Lernfeld 2: Arbeitsabläufe im Team organisieren
Lernfeld 3: Schuldrechtliche Regelungen bei der Vorbereitung und Abwicklung von Verträgen anwenden
Lernfeld 4: Ansprüche außergerichtlich geltend machen

Die Bearbeitung der Fragestellungen vertieft das Verständnis für das Gelernte und fördert den Aufbau von 
Kompetenzen, die realitätsnah anhand konkreter Mandate umgesetzt werden. Die jeweiligen Ergebnisse sind 
individuell zu entwickeln und zu formulieren und münden in einem Handlungsprodukt.

Die Briefvordrucke der Modellkanzleien können Sie auf der Internetseite des Verlages zum Programm unter 
www.europa-lehrmittel.de/72009 herunterladen. Die verfügbaren Vordrucke können Sie leicht mithilfe des 
Icons  im Buch finden.

Neu in dieser Auflage

Die Lernsituationen für das 1. Ausbildungsjahr sind in der vorliegenden 4. Auflage in allen Lernfeldern 
überarbeitet.

Ihr Feedback zu diesem Titel ist uns wichtig. 

Das Autorenteam freut sich über Hinweise, Anregungen und Unterstützungen durch Kritik oder zustimmende 
Kommentare und wünscht erfolgreiches Arbeiten mit diesem Werk.

Winter 2023/2024 Autoren und Verlag

http://www.europa-lehrmittel.de/72009
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Beruf und Ausbildungsbetrieb  
präsentieren

LERNFELD 1
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LF 1: Beruf und Ausbildungsbetrieb präsentieren

LERNSITUATION 1:  
RECHTLICHE GRUNDLAGEN –  EINFÜHRUNG IN DAS RECHT

Petra Horch hat ihren ersten Tag als Auszubildende in der 
Kanzlei Dr. Schmidt, Gerber & Partner. Als sie die schicken 
Kanzleiräume betritt und sich am Empfang zum Arbeits-
beginn meldet, ist ihr etwas mulmig zumute. Doch Petras 
Sorge ist unbegründet, denn sie wird von der Bürovorste-
herin Frau John freundlich empfangen. Frau John führt 
sie durch die Kanzleiräume, stellt ihr die neuen Kollegen 
vor und zeigt ihr den Arbeitsplatz. Als Petra sich gegen 
Nachmittag mit allen bekannt gemacht und an ihrem Ar-
beitsplatz eingerichtet hat, kommt Frau John noch einmal 
zu ihr: „Petra, für den ersten Arbeitstag hast du schon 
ganz schön viele Eindrücke gesammelt. Bevor du morgen 
mit den ersten kleinen Aufgaben beginnst, möchte ich 
mich mit dir über das Thema Recht unterhalten. Du hast 
dir bestimmt schon ein paar Gedanken dazu gemacht als du dich für den Beruf entschieden hast, daher werde 
ich dich zunächst fragen, was du schon dazu weißt und dir dann eine kleine Einführung ins Recht geben.“ 

Petra möchte auf Frau John einen guten Eindruck machen und bereitet sich deshalb auf das Gespräch vor. 
Helfen Sie ihr dabei.

Arbeitsaufträge

1.  Petra überlegt zunächst, welche einführenden Fragen Frau John ihr zum Thema Recht stellen könnte. 
 Formulieren Sie mögliche Fragen.
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  Lernsituation 1: Rechtliche Grundlagen –  Einführung in das Recht
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2. Auch wenn die Frage „Was ist Recht?“ sehr allgemein ist, möchte Petra dazu etwas sagen können. 
 Unterbreiten Sie einen Vorschlag.

3. Falls Frau John nach den Funktionen des Rechts fragt, möchte Petra ihr die drei wichtigsten Funktionen 
je anhand eines Beispiels erläutern können. Informieren Sie sich in Ihrem Informationsband und notieren 
Sie dazu Stichworte.
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LF 1: Beruf und Ausbildungsbetrieb präsentieren

4. Außer den Gesetzen kennt Petra keine Rechtsquellen. Informieren Sie sich z. B. in Ihrem Informationsband 
und geben Sie ihr einen Überblick, indem Sie die folgende Tabelle ausfüllen.

Rechtsquellen

Geschriebenes Recht Rechtsprechung Gewohnheitsrecht Sitte, Moral, Religion

Gesetze werden vom 
 parlamentarischen Gesetz-  
 
geber ( )  
in dem im Grundgesetz 
vorgesehenen Verfahren 
erlassen. Es gibt  
 

- und  
 

gesetze.

Sie erfolgt durch die  
 

,  
genauer gesagt durch  
die Richter. Sie äußern in  
 

 oder  
 

 ihre 
Rechtsauffassung, die sich 
nur auf einen speziellen 
Fall bezieht. Ein rechts-
kräftiges Urteil bindet 
daher nur die im  
 

 (= 
Urteilskopf, vergleichbar 
mit Betreffzeile) auf-
geführten Parteien des 
Rechtsstreits und nicht  
 
etwa alle .  
Zudem muss sich ein an-
deres Gericht nicht an die 
Rechtsauffasung des einen 
Gerichts halten und kann 
in einem ähnlich gelager-
ten Fall genau anders-
herum entscheiden. In der 
Praxis werden jedoch in 
der Regel  
 

 
Entscheidungen (von den 
Bundesgerichten) von den 
Landesgerichten (Amts-, 
Land- und Oberlandes-
gericht) als Leitfaden 
herangezogen.

Dieses sogenannte 
 

 Recht 
entstand ohne schriftliche 
Fixierung durch langjäh-
rige Übung, wodurch es 
allgemein anerkannt wur-
de. Es darf allerdings nicht 
gegen das  
 

 Recht 
verstoßen. Auch heute 
wird das menschliche 
Verhalten in unterschied-
lichem Umfang von 
ungeschriebenen Regeln 
bestimmt, die nicht  
 

 sind. 
Die in ihnen verankerten  
 

 werden in 
unsere Gesetze transpor-
tiert, sodass das Gewohn-
heitsrecht selbst nur noch 
 

 zur 
Anwendung kommt.
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Unter Sitte versteht man 
Regeln, die aufgrund von  
 

 und  
 

 ein 
nicht erzwingbares Verhal-
ten steuern.

Beispiel:  
 

 
 

Rechtsverordnungen wer-
den von der  
 

 auf der 
Grundlage einer  
 

 
erlassen. Zuständig hier- 
für ist die Bundes- oder  
die jeweilige Landes  
 

.  
Sie kann Einzelheiten zur 
konkreten 
 

 
des Gesetzes regeln und 
ist detaillierter und damit  
 

.

Moral bezeichnet die 
persönlichen  
 

 aufgrund 
von eigener Überzeugung, 
 

 
oder Auffassung über  
 

Verhaltensweisen.

Beispiel:  
 

 
 

  
 

Satzungen sind Regelun- 
 
gen, die von  
 

  
 

  
 

 (z. B. 
Gemeinde, Universität) 
oder privaten Vereinen zur 
Regelung ihrer eigenen 
Angelegenheiten erlassen 
werden. Im Gegensatz zur 
Rechtsverordnung ist die 
Satzung nicht  
 

.

Religion findet über reli-
giöse Wertvorstellungen, 
die unser  
 

 prägen 
Einzug ins geschriebene 
Recht. 

Beispiel:  
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5.   Zu den Unterteilungen des Rechts hat Petra 
 einige Schlagwörter und Aussagen im Internet 
 recherchiert. Ordnen Sie die Aussagen sinnvoll 
zu.

   regelt die Durchsetzung einer Forderung – 
Recht gilt auch außerhalb des deutschen 
Staatsgebiets –  Regelung kann von den Betei-
ligten nicht abgeändert werden – Gleichord-
nungsverhältnis – konkreter Rechtsanspruch 
einer Person – Über- und Unterordnungsver-
hältnis – regelt rechtlichen Inhalt einer Forde-
rung –  regelt spezielle Fälle – Regelung kann 
von den Beteiligten übereinstimmend geändert werden –  Gesamtheit aller Rechtsnormen – Recht gilt 
nur in einem Staatsgebiet – generelle Regelungen mit übergeord netem Charakter

Privates Recht Öffentliches Recht

Materielles Recht Formelles Recht

Zwingendes Recht Nachgiebiges Recht

Objektives Recht Subjektives Recht

Allgemeines Recht Spezielles Recht

Nationales Recht Internationales Recht
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Übungsaufgaben zur Einführung ins Recht

1. Bitte ordnen Sie zu, ob es sich bei den folgenden Gesetzen um formelles oder materielles Recht handelt.

Gesetz formell materiell

Grundgesetz (GG) ❑ ❑

Insolvenzordnung (InsO) ❑ ❑

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) ❑ ❑

Verwaltungsgerichtordnung (VwGO) ❑ ❑

Strafprozessordnung (StPO) ❑ ❑

Zivilprozessordnung (ZPO) ❑ ❑

Handelsgesetzbuch (HGB) ❑ ❑

Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG) ❑ ❑

2. Von den nachfolgenden Aussagen zum geschriebenen Recht sind jeweils eine oder mehrere Aussagen 
richtig. Kreuzen Sie die richtige(n) Aussage(n) an.

(1)

Die Rechtsverordnung ist eine Rechtsnorm, die von Exekutivorganen aufgrund einer Ermächti-
gungsgrundlage erlassen wird. 

❑

Die Satzung ist eine Rechtsnorm, die von Exekutivorganen aufgrund einer Ermächtigungs-
grundlage erlassen wird.

❑

Bundesgesetze werden vom Bundestag und Bundesrat in dem in der Verfassung dafür vorgesehe-
nen Verfahren erlassen.

❑

Die Regierung darf nur eine Rechtsverordnung erlassen, wenn ein Gesetz sie dazu ermächtigt. ❑

Das BGB ist ein Landesgesetz, welches vom Landtag NRW erlassen wurde. ❑

(2)

Im Gegensatz zur Rechtsverordnung ist die Satzung nicht staatlich. ❑

Die Erlaubnis zum Erlass einer Satzung ergibt sich aus dem Gesetz. ❑

Die Rechtsanwaltskammer gibt sich zur Regelung ihrer eigenen Angelegenheiten eine Satzung. ❑

Die Gemeinde regelt ihre Angelegenheiten durch Rechtsverordnungen. ❑

Gibt eine Universität sich eine Satzung, so ist diese im Amtsblatt bekannt zu geben. ❑

(3)

Gesetze werden von der Bundeskanzlerin in einem förmlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen 
und vom Bundespräsidenten unterschrieben.

❑

HGB und ZPO sind Gesetze. ❑

Eine Rechtsverordnung kann in den meisten Fällen schneller als ein Gesetz erlassen werden. ❑

Die Verordnung unterscheidet sich nicht durch ihren Inhalt oder ihre Bindungswirkung, sondern 
durch den Normgeber von den formellen Gesetzen.

❑

Ein Gesetz kann Einzelheiten zur konkreten Durchführung einer Verordnung regeln und ist detail-
lierter und damit spezieller als ein Gesetz.

❑
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3. Zeigen Sie auf, in welcher Weise auf dem Fuß-
ballfeld die drei Funktionen des Rechts (Ord-
nungsfunktion, Sicherheitsfunktion und Aus-
gleichsfunktion) betroffen sind.

4. Entscheiden Sie durch verbinden, ob es sich in den folgenden Fällen um zwingendes oder nachgiebiges 
Recht handelt.

a) Frau Kleine kauft von ihrer Nachbarin ein Notebook und vereinbart mit 
ihr abweichend von den gesetzlichen Gewährleistungsrechten in § 437 
BGB einen Haftungsausschluss für Mängel an der Kaufsache. Zwingendes 

Rechtb) Herr Vossen verpflichtet sich gegenüber Frau Lorenz, ein genau be-
zeichnetes Grundstück zu kaufen. Dieser Vertrag ist nach § 311 b BGB 
notariell zu beurkunden.

c) Der Verkäufer einer Sofagarnitur räumt dem Käufer statt der gesetzlich 
vorgesehenen 2-jährigen Verjährungsfrist für Sachmängel 3 Jahre ein.

Dispositives 
Rechtd)  Rita bestellt im Internet-Versandhandel eine Jeans. Nach § 312 d BGB 

hat der Online-Versandhandel Rita ein Wider rufsrecht von 14 Tagen 
einzuräumen.
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LERNSITUATION 2:  
RECHTLICHE GRUNDLAGEN – PERSONEN DER RECHTSPFLEGE

Petra hat in den ersten Tagen in der Kanzlei Dr. Schmidt, Ger-
ber & Partner schon viel erlebt: Sie durfte Rechtsanwältin Frau  
Dr. Hansen zu einer Gerichtsverhandlung begleiten und 
konnte den Richter bei der Arbeit beobachten. Heute wur-
den nur Zeugen vernommen und kein Urteil gesprochen. 
Beim anschließenden Besuch auf der Geschäftsstelle des 
Amtsgerichts sprach Dr. Hansen mit einem Rechtspfleger 
über ein Scheidungsverfahren. Sie war etwas ärgerlich und 
meinte: „An dem Fall ist schon der Mediator gescheitert.“ 
Der Rechtspfleger scherzte: „Tja, eine Scheidung ist schneller 
vom Tisch, wenn man vorher einen Ehevertrag beim Notar 
aufsetzt.“ Frau Dr. Hansen lachte zwar, erklärte Petra aber auf 
dem Rückweg in die Kanzlei, dass der Fall weniger lustig sei 
und sie wegen Gewaltvorwürfen in der Ehe sogar die Staats-
anwaltschaft eingeschaltet habe. Zurück im Büro spricht Petra 
mit Ahmet über ihre Erlebnisse. Ahmet ist schon im 2. Ausbildungsjahr und erzählt: „Oh, ihr habt mit einem 
Rechtspfleger gesprochen! Wenn ich bei Gericht anrufe, meldet sich meist ein Justizfachangestellter oder ein 
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle.“ Petra fragt: „Hattest du auch schon mal mit einem Gerichtsvollzieher 
zu tun?“ Ahmet: „Ja, aber meistens rufe ich den Gerichtsvollzieher nicht direkt an, sondern die Gerichtsvoll-
zieher-Verteilerstelle beim Amtsgericht. Die leiten den Vollstreckungsauftrag dann einem Gerichtsvollzieher 
zu.“ „Aha, so läuft das! Und mit wem hattest du bisher sonst noch zu tun?“ Ahmet: „Natürlich häufig mit 
Rechtsanwälten der Gegenpartei, aber manchmal rufen auch Patentanwälte oder Steuerberater an.“ Nach 
Feierabend lässt Petra sich die Eindrücke des ersten Tages nochmal durch den Kopf gehen: So viele Rechts-
berufe, aber wer macht eigentlich was?

Arbeitsaufträge

1.  Petra sind in den ersten Tagen bereits zehn Personen der Rechtspflege 
begegnet, die in der oben genannten Situation genannt werden. Zäh-
len Sie diese zunächst auf.

2. Helfen Sie Petra dabei, sich einen Überblick über die verschiedenen Personen der Rechtspflege zu ver-
schaffen. Bilden Sie dazu Kleingruppen mit höchstens drei Personen und erstellen Sie am PC jeweils zu 
einem anderen Organ der Rechtspflege einen Flyer. Inhaltlich sollten Sie auf die Stellung, Aufgaben, 
ggfs. Rechte und Pflichten, den Werdegang oder sonstige wichtige Aspekte des Organs Bezug nehmen. 
 Zur Veranschaulichung können Sie Bilder, Aufzählungszeichen, Diagramme oder Ähnliches einfügen. In 
 Anlage 1 finden Sie eine Arbeitsanleitung zur Erstellung eines sechsseitigen Faltblattes mit Wickelfalz.
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Anlage 1: Arbeitsanleitung zur Erstellung eines Flyers



18
LF 1: Beruf und Ausbildungsbetrieb präsentieren

3. Präsentieren Sie gruppenweise Ihre Arbeitsergebnisse vor der Klasse und gehen Sie dabei im Dreischritt 
vor: Geben Sie zuerst Ihren Flyer durch die Klasse. Erläutern Sie im zweiten Schritt Inhalt und Aufbau 
des Flyers. Machen Sie deutlich, welche Aspekte Ihnen inhaltlich besonders wichtig waren. Wo gab es 
Schwierigkeiten bei der Recherche, der Einigung innerhalb der Gruppe, dem Layout oder der Umset-
zung am PC? Fordern Sie die Klasse im dritten Schritt zu mindestens einer inhaltlichen Frage auf, die Sie 
mündlich beantworten.

4. Evaluieren Sie die Arbeitsergebnisse aller Gruppen anhand einer Feedbackrunde. Welcher Flyer hat Ihnen 
am besten gefallen und warum? Welche Gruppen haben durch ihre Präsentation überzeugt und warum? 
Äußern Sie auch Verbesserungsvorschläge.

5. Zählen Sie weitere Personen der Rechtspflege auf, die in der Lernsituation nicht genannt sind.

Alternative zur Arbeit am PC:
Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, in ihrem 
Klassenraum an einem PC zu arbeiten, stellen 
Sie alternativ zu Aufgabe 1 die verschiedenen 
Personen der Rechtspflege in einem Rollenspiel 
vor. Dazu bilden Sie ebenfalls Kleingruppen, 
die jeweils ein anderes Organ der Rechtspflege 
bearbeiten. In der Gruppe recherchieren Sie in-
haltlich ebenfalls zu Stellung, Aufgaben, Werde-
gang sowie Rechten und Pflichten und halten 
ihre Arbeitsergebnisse schriftlich fest. Anschlie-
ßend wählen Sie ein Gruppenmitglied aus, das 
die Ergebnisse vor der Klasse präsentiert. Dazu 
versetzen Sie sich in die Rolle der jeweiligen Per-
son der Rechtspflege und stellen sich vor. „Ich 
bin Rechtspfleger. Zu meinen Aufgaben gehört ...“.
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Übungsaufgaben zu Organe der Rechtspflege

1. Überprüfen Sie die folgenden Aussagen zu den Personen der Rechtspflege. Tragen Sie die Ziffer  
1 = richtig oder die Ziffer 9 = falsch ein.

Aussage 1 oder 9

Es gibt Berufsrichter und Laienrichter. An der Urteilsfindung wirken nur Berufsrichter mit.

Der Richter ist an Weisungen seines Vorgesetzten nur gebunden, wenn sie die ordnungs gemäße 
Amtsführung betreffen, nicht aber seine richterlichen Entscheidungen. 

Der Staatsanwalt hat den dienstlichen Weisungen seines Vorgesetzten nachzukommen.  
Er ist im Gegensatz zum Richter nicht persönlich unabhängig.
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Aussage 1 oder 9

Die Staatsanwaltschaft ermittelt von Amts wegen sobald sie Kenntnis von einer Straftat erlangt 
hat (Anklagebehörde). Sie hat aber auch dafür zu sorgen, dass die in einem rechts kräftigen Urteil 
verhängte Strafe auch vollstreckt wird (Vollstreckungsbehörde).

Die Hauptaufgabe eines Rechtsanwalts ist es, seinem Mandanten mit rechtsstaatlichen Mitteln zu 
seinem Recht zu verhelfen. Dazu muss er seine Auftraggeber über die Rechtslage, seine Erfolgs-
chancen, die Möglichkeiten einer Beweissicherung und die anfallenden Kosten sowie das Kosten-
risiko beraten. 

Der Rechtsanwalt kann, muss sich aber nicht einer Rechtsanwaltskammer anschließen. Ist er 
 Kammermitglied, so hat er dort die Möglichkeit, einen Fachanwaltstitel zu erwerben.

Jurastudenten können sich nach Bestehen des 2. Staatsexamens als Notar niederlassen.

Der Patentanwalt hat ein Jurastudium absolviert und hat sich naturwissenschaftlich fort gebildet.

Nach § 15 a EGZPO können die Länder durch eigene Gesetze bestimmen, dass eine Klage erst 
zulässig ist, wenn bei einem Mediator versucht wurde, den Streit einvernehmlich  beizulegen.

Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle und der Rechtspfleger können beide an demselben 
Gericht tätig sein. Sie haben ähnliche Aufgaben, wobei die Aufgaben des Rechtspflegers weit-
reichender sind. Er ist Beamter im gehobenen Dienst, wohingegen der Urkundsbeamte der 
 Geschäftsstelle Beamter regelmäßig im mittleren Dienst ist.

2. Erläutern Sie, warum der „normale“ Beamtenstatus nicht mit dem Richteramt vereinbar ist.

3. Der Zivilrichter Kurt Weiler bekommt einen Fall auf den Tisch, in dem sein Schwager vom Autohaus 
 Kleine wegen ausstehender Ratenzahlungen verklagt wird. Begründen Sie, welchen Antrag das Auto-
haus stellen kann und auf welche Vorschrift es sich dabei berufen kann.
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LERNSITUATION 3:  
RECHTLICHE GRUNDLAGEN – DIE GERICHTSBARKEITEN

Auszubildende Petra hat von Bürovorsteherin Frau John eine Einführung zum Anlegen von Akten erhalten 
und ihr häufiger dabei zugeschaut. Die Kanzlei Dr. Schmidt, Gerber & Partner hat zur internen Verwendung 
folgende Aktenzeichen festgelegt:

01 = Strafrecht

02 = Zivilrecht

03 = Arbeits- und Sozialrecht

04 = Öffentliches Recht (Baurecht, Verwaltungsrecht)

05 = Wirtschaftsrecht (Steuern)

Heute soll Petra zum ersten Mal selbst Akten anlegen und hat dazu folgende Mail von Frau John erhalten:

An: horch@schmidt-gerber.de 26.08.2015, 10:53 Uhr
Kopie: 
Betreff: Akten ordnen
Von: john@schmidt-gerber.de

Liebe Petra,

bitte ordne folgende Fälle unseren Aktenzeichen zu und vermerke, welches Gericht sachlich zuständig ist.

 1. Die Sanitär Schulze OHG klagt gegen Frau Reischert wegen einer offenen Werklohnforderung auf 4.000,00 €.

 2.  Walter Schönau klagt gegen Christian Wenner ein Schmerzensgeld in Höhe von 9.000,00 € aus einer Schlägerei in einer 
Kölner Diskothek ein.

 3. Thomas Berthold legt gegen ein Zivilurteil des Landgerichts Köln Berufung ein.

 4. Mia Vossen macht Ansprüche in Höhe von 2.800,00 € gegen ihre Krankenkasse geltend.

 5. Tobias Schnellenkamp möchte den von ihm gegründeten Verein „9 Kegelfreunde“ ins Vereinsregister eintragen lassen.

 6. Jens Escher ist Erbe seines verstorbenen Onkels und beantragt einen Erbschein.

 7. Gegen Florentine Stein ist in zweiter Instanz vom Landgericht Köln ein Zivilurteil ergangen, gegen das sie Revision einlegt.

 8.  Gudrun Fiemel wendet sich mit Berufung gegen ein erstinstanzliches Urteil, das die Ablehnung ihrer Baugenehmigung 
einer Garage durch das Bauamt bestätigt.

 9. Christian Neumann klagt letztinstanzlich wegen eines Einkommensteuerbescheids auf 18.000,00 €.

10. Emrah Yildiz legt gegen ein Zivilurteil des Landgerichts München Sprungrevision ein.

11.  Svetlana Weiss klagt gegen ihren Arbeitgeber London Consulting Group wegen rückständigen Arbeitslohns in Höhe von 
4.000,00 €.

Eingang  Gesendet  Entwürfe


